
SICK Vertrags-Nr. 
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

zwischen

SICK AG,

Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch i. Br.

- nachstehend "SICK" genannt -

und



- nachstehend "XY" genannt -
SICK und XY werden nachfolgend einzeln "Partei" und gemeinsam "Parteien" genannt. 

Die Parteien beabsichtigen eine Zusammenarbeit bei der Realisierung nachfolgender Aufgabenstellung (nachstehend "Projekt" genannt):


Sie vereinbaren:

1.
Wenn und soweit sich die Parteien im Zuge der Bearbeitung des Projekts Kenntnisse und Informationen das Projekt oder andere Themen betreffend, insbesondere technische Einzelheiten, mündlich oder schriftlich offenbaren, verpflichten sich die Parteien zur Geheimhaltung. Die mitgeteilten Kenntnisse und Informationen dürfen nur im Rahmen des Projekts verwendet werden und dementsprechend auch nur solchen Mitarbeitern und/oder sonstigen Dritten zugänglich gemacht werden, die in die Bearbeitung des Projekts einbezogen und gleichermaßen zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. 
2.
Die vorstehende Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht für solche Kenntnisse und Informationen, die

· zur Zeit der Offenbarung bereits öffentlich bekannt waren;

· zur Zeit der Offenbarung nachweislich dem Empfänger bereits bekannt waren;

· von dem Empfänger nachweislich unabhängig von den geheimhaltungsbedürftigen Informationen und Kenntnissen entwickelt wurden;

· nachträglich, ohne Verschulden des Empfängers, öffentlich bekannt werden;

· von der mitteilenden Partei schriftlich freigegeben wurden.

3. Übermittelte Unterlagen, die Kenntnisse und Informationen vertraulicher Art beinhalten, bleiben im Eigentum der Partei, die diese an die andere Partei übergeben hat.

Die Parteien verpflichten sich, auf Verlangen alle Unterlagen, die Kenntnisse und Informationen vertraulicher Art beinhalten, herauszugeben, gleich ob diese zu Beginn oder während der Zusammenarbeit übergeben oder infolge der Bearbeitung des Projekts erstellt worden sind. 


Diese Verpflichtung gilt insbesondere bei Beendigung der Zusammenarbeit; in diesem Falle haben die Parteien die Zusicherung zu geben, dass die Übergabe vollständig ist und keine Kopien zurückbehalten worden sind. Ein Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausdrücklich ausgeschlossen.


4. Die Parteien sind sich einig, dass mit dieser Vereinbarung keine Lizenz- oder sonstigen Nutzungsrechte an geheim zu haltenden Kenntnissen oder Informationen eingeräumt werden. 

5. Die Parteien stimmen überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung zu irreparablen Schäden führen kann. Ihnen sollen daher in einem solchen Fall alle erforderlichen Rechtsmittel, insbesondere das Recht zur Erwirkung einer einstweiligen Verfügung, zustehen.


6. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und Nichtbenutzung gemäß dieser Vereinbarung bleibt in Kraft für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien.
7. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.

Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau.

SICK AG

_________________________


_________________________



Ort, Datum 
Ort, Datum

_________________________


_________________________



Unterschrift




Unterschrift

_________________________


_________________________



Name





Name

_________________________


_________________________



Funktion





Funktion

XY

_________________________


_________________________



Ort, Datum 
Ort, Datum

_________________________


_________________________



Unterschrift




Unterschrift

_________________________


_________________________



Name





Name

_________________________


_________________________



Funktion





Funktion

_____________________________________________________________________________________________________
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